
Abwägung zur Einziehung einer Teilstrecke der Accordhausstraße 
 
 Öffentlichkeitsbeteiligung vom 20. Juli bis zum 31. Oktober 2019 

In seiner öffentlichen Sitzung am 28. März 2019 hat der Rat der Gemeinde Hinte die 
Einziehung einer Teilstrecke der Accordhausstraße beschlossen. 
 
Dieser Beschluss wurde durch Veröffentlichung in der Emder Zeitung und Ostfriesen-
Zeitung am 20. Juli 2019, im Aushangkasten des Rathauses sowie auf der Internetseite 
der Gemeinde öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wurde der Öffentlichkeit bis zum 
31. Oktober 2019 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

 
 
 

Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 

 

1. Privater Einwender 1 
Schreiben vom 22. Juli 2019 

Die ------- GmbH & Co. KG betreibt seit 2017 
zwei Windenergieanlagen des Typs Enercon 
E-70 an der Bosselstraße in Osterhusen. Zur 
Herstellung der Netzanbindung wurde ein 
20kV-Kabelsystem sowie ein Glasfaserkabel 
entlang des von der Einziehung betroffenen 
Teilstückes der Accordhausstraße verlegt. 
Sofern eine Veräußerung dieses Teilstückes 
an einen Dritten erfolgen soll, sind diese Ka-
belführungsrechte zu Gunsten der ------- 
GmbH & Co. KG durch einen entsprechen-
den Grundbucheintrag vorab zu sichern. 

Eine Veräußerung des Teilstückes ist derzeit 
nicht geplant. 

Sollte es dazu kommen, werden die ange-
sprochenen Kabelführungsrechte sowie alle 
anderen zu diesem Zeitpunkt etwaig vorhan-
denen Ver- und Entsorgungsleitungen ver-
traglich und grundbuchlich gesichert. 

 

 

 

2. Privater Einwender 2 
Mündliche Mitteilung vom 31. Juli 2019 

Die Straße wird von Landwirten für die Ernte 
usw. genutzt. 

Landwirtschaftliche Flächen werden durch 
die Teilstrecke nicht erschlossen. Eine even-
tuelle Benutzung kann daher nur als Alterna-
tivroute zur Canhuser Straße infrage kom-
men. Inwieweit die einzuziehende Teilstre-
cke von Landwirten in dieser Form tatsäch-
lich genutzt wird, ist nicht bekannt; wenn 
überhaupt, kann es sich nur um Einzelfälle 
handeln. Eine Notwendigkeit des Befahrens 
der Teilstrecke besteht hierfür nicht. 

 



3. Privater Einwender 3 
Schreiben vom 08. August 2019 

Der Abschnitt der Accordhausstraße wird von 
uns schon seit Jahrzehnten genutzt, um zu 
unseren Ländereien nach Loppersum zu ge-
langen. 

 

Von da aus kann man die Osterhuser Straße 
problemlos überblicken, was bei einer Über-
querung der Straße im Bereich 
Scholz/Petersen definitiv nicht gegeben ist. 
Hecken und Büsche machen ein Einsehen 
der Straße unmöglich, da die Straße zusätz-
lich noch kurvig ist. Wir müssen meistens 
auch noch mit Trecker und Güllewagen die 
Straße passieren, was eine erhöhte Unfallge-
fahr darstellen würde. 

 

Nicht nur die Unfallgefahr stellt ein großes 
Risiko dar, sondern auch die zusätzliche Be-
lastung der dann viel befahrenen Straße 
durch Zuggespanne von uns sowie von 
Lohnunternehmen, die nur noch auf diese 
Route ausweichen können. Dementspre-
chend erhöht wird die Lärmbelastung der 
Anwohner. 

 

Geparkte Fahrzeuge der Anwohner machen 
es zusätzlich schwer, die Strecke gefahrlos 
passieren zu können. 

 

Über die Eisinghuser Straße zu fahren, sehen 
wir überhaupt nicht ein, da die Straße mitt-
lerweile in einem sehr schlechten Zustand ist. 
Die Canhuser Straße wurde erst vor kurzem 
fertiggestellt und damit haben wir endlich eine 
schön zu befahrende Straße, die wir weiter-
hin gerne nutzen würden. 

 

Man könnte ja z. B. die Straße mit Schlacke 
ausbessern, wie es bei dem Krummen Weg 
passiert ist. Das kostet nicht viel und jedem 
ist geholfen. 

Zur Kenntnis genommen; kann seitens der 
Gemeinde Hinte nicht überprüft werden. 

 

 

Der Eimündungsbereich Canhuser Stra-
ße/Osterhuser Straße ist ausreichend di-
mensioniert, um ein gefahrloses Abbiegen 
zu gewährleisten. Sollte die Sicht durch He-
cken oder Büsche, die über das erlaubte 
Maß hinaus wachsen, gefährdet sein, wird 
die Gemeinde Hinte ordnungsrechtlich tätig 
werden. 

 

 

Sofern tatsächlich eine Verkehrsverlagerung 
stattfinden sollte, ist diese nur minimal und 
wird zu keiner spürbaren Mehrbelastung füh-
ren. 

 

 

 

 

Sollte eine Verkehrsbehinderung durch wider-
rechtlich geparkte Fahrzeuge vorliegen, wird 
die Gemeinde Hinte ordnungsrechtlich tätig 
werden. 
 

Es steht den Betroffenen frei, ob sie die 
Eisinghuser Straße benutzen. Die Canhuser 
Straße kann in ganzer Länge befahren wer-
den. 

 

 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

 


